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Index

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §4 Abs2;

ASVG §5 Abs1 Z1;

ASVG §8 Abs1 Z2;

Rechtssatz

Hat der Bewerdeführer nur gelegentlich, und zwar dann in den drei kleinen Betrieben seines Vaters mitgeholfen, wenn

er wollte, so war er in den Betrieben seines Vaters nicht als Dienstnehmer iSd § 4 Abs 2 ASVG und damit des ersten

Tatbestandes des § 8 Abs 1 Z 2 ASVG beschäftigt, sondern übte er diese Mithilfe vor Erlangung seiner Volljährigkeit

aufgrund einer familienrechtlichen Verp>ichtung, nach Erlangung seiner Volljährigkeit familienhaft aus (Hinweis E

10.10.1980, 1205/78, VwSlg 10.258 A 1980). Mangels Regelmäßigkeit seiner Beschäftigung war dann aber auch nicht

der zweite Tatbestand des § 8 Abs 1 Z 2 ASVG erfüllt.
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